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Anlage 1 zur Einladung der ordentlichen Mitgliederversammlung 

des TV 1860 Nassau e. V. am 22.03.2024 

Vergleich Satzungsänderungen für 2024 
 

Satzung vom 8.7.2013 Neuer Text 
 
Ein neuer §4, der die Grundsätze und Werte der Vereinstätigkeit hervorhebt. Bei allen nachfolgenden 
Paragrafen erhöht sich die Nummerierung um 1. 

Neuer Paragraph 4, bei allen weiteren Paragraphen 
erhöht sich die Nummerierung um 1 

§4 Grundsätze und Werte der 
Vereinstätigkeit 
 

(1) Basis der Vereinsarbeit ist das 
Bekenntnis des Vereins zur 
freiheitlich demokratischen 
Grundordnung und die 
Regelungen des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Der Verein ist offen für alle 
Bürgerinnen und Bürger und 
vertritt den Grundsatz religiöser 
und weltanschaulicher Offenheit 
sowie der parteipolitischen 
Neutralität. 

(3) Der Verein tritt diskriminierenden, 
extremistischen, rassistischen und 
menschenfeindlichen 
Bestrebungen entschieden 
entgegen. 

(4) Der Verein verurteilt jegliche 
Gewalt, unabhängig davon, ob sie 
körperlicher, seelischer oder 
sexueller Art ist. 

(5) Wählbar in ein Amt des Vereins 
sind nur Personen, die sich zu den 
Grundsätzen des Vereins in dieser 
Satzung bekennen und für diese 
innerhalb und außerhalb des 
Vereins eintreten und sie 
durchsetzen. 

 

 
§ 5 (alt 4): Berichtigung der Verbandsmitgliedschaften, da wir nicht nur im Turnverband Mittelrhein Mitglied 
sind, sondern auch in weiteren sportartspezifischen Verbänden 

§ 4 Verbandsmitgliedschaften 
 

(1) Der Verein ist Mitglied des 
Sportbundes Rheinland und des 
Turnverbandes Mittelrhein im 
Landessportbund Rheinland-Pfalz 
und seiner Verbände. 

 

§ 5 Verbandsmitgliedschaften 
 

(1) Der Verein ist Mitglied im: 
a. Landessportbund Rheinland-

Pfalz, 
b. Sportbundes Rheinland, 
c.  den sportartspezifischen 

Fachverbänden. 
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§10 (alt 9): Einfügung der Absätze (2) und (3) 

§ 9 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

(2) Der Beitritt erfolgt für mindestens 
ein Jahr. 

(3) Die Beitrittserklärung wird 
endgültig, wenn der Vorstand nicht 
innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Beitrittserklärung 
schriftlich widerspricht. 

(4) Ein Rechtsanspruch auf 
Mitgliedschaft im Verein besteht 
nicht. 

 

§ 10 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

(2) Der Aufnahmeantrag 
Minderjähriger bedarf der 
schriftlichen Genehmigung der 
gesetzlichen Vertreter auf der 
Beitrittserklärung, die damit 
gleichzeitig die Zustimmung zur 
Wahrnehmung der 
Mitgliederrechte und –pflichten 
durch den Minderjährigen erteilen. 
Die gesetzlichen Vertreter 
verpflichten sich damit auch dem 
Verein gegenüber, für die 
Beitragspflichten des 
Minderjährigen bis zur 
Volljährigkeit des Mitglieds 
persönlich zu haften. 

(3) Mit der Aufnahme erkennt das 
neue Mitglied die Vereinssatzung 
und die Vereinsordnungen in der 
jeweiligen Fassung an und 
unterwirft sich diesen Regelungen. 

(4) Der Beitritt erfolgt für mindestens 
ein Jahr. 

(5) Die Beitrittserklärung wird 
endgültig, wenn der Vorstand 
nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang der 
Beitrittserklärung schriftlich 
widerspricht. 

(6) Ein Rechtsanspruch auf 
Mitgliedschaft im Verein besteht 
nicht. 

 

 
§12 (alt 11) (1) a wird ergänzt um eine klare Abgrenzung gegen Extremismus, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und (b) Gewalt 

§11 Vereinsausschluss 
 

(1) Der Ausschluss aus dem Verein 
kann erfolgen: 

a. bei unehrenhaftem oder 
unsportlichem Verhalten 
innerhalb oder außerhalb 
des Vereins  

b. bei groben Verstößen 
gegen die Ziele des 
Vereins, die Anordnungen 
des Vorstandes oder der 
Abteilungs- und 
Übungsleiter oder die 
Vereinsdisziplin; 

§12 Vereinsausschluss 
 

(1) Der Ausschluss aus dem Verein 
kann erfolgen: 

a. bei unehrenhaftem oder 
unsportlichem Verhalten 
innerhalb oder außerhalb 
des Vereins, insbesondere 

i. bei Kundgabe 
extremistischer, 
rassistischer oder 
fremdenfeindlicher 
Gesinnung oder 
Handlungen, 

ii. der Mitgliedschaft 
in extremistischen 
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c. bei vereinsschädigendem 
Verhalten; 

d. wenn der fällige und 
angemahnte 
Mitgliedsbeitrag nicht 
innerhalb der nächsten 
sechs Wochen nach 
dessen Fälligkeit 
nachentrichtet wurde. 

 

Parteien und 
Organisationen 

iii. beim Tragen 
beziehungsweise 
Zeigen 
extremistischer 
Kennzeichen und 
Symbole; 

b. bei Ausübung körperlicher, 
seelischer oder 
sexualisierter Gewalt; 

c. bei groben Verstößen 
gegen die Ziele des 
Vereins, die Anordnungen 
des Vorstandes oder der 
Abteilungs- und 
Übungsleiter oder die 
Vereinsdisziplin; 

d. bei vereinsschädigendem 
Verhalten; 

e. wenn der fällige und 
angemahnte 
Mitgliedsbeitrag nicht 
innerhalb der nächsten 
sechs Wochen nach 
dessen Fälligkeit 
nachentrichtet wurde. 

 

 
§13 (alt 12) Ergänzung um die maximale Höhe eines möglichen Sonderbeitrags 

§12 Beitragswesen 
 

(4) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 

§13 Beitragswesen 
 

(3) Unabhängig vom Grundbeitrag 
(Abs. 1) können für die 
Abteilungen Sonderbeiträge 
erhoben werden. 

(4) Der Sonderbeitrag darf 75 % des 
Grundbeitrags nicht überschreiten. 

(5) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 

 
§13a: Streichung des Wortes „laufend“, da unnötig 

§ 12a Abwicklung des Beitragswesens 
 

(4) Das Mitglied ist verpflichtet, dem 
Verein laufend Änderungen der 
Kontoangaben (IBAN und BIC), 
den Wechsel des Bankinstituts 
sowie Änderungen der 
persönlichen Anschrift und der E-
Mail-Adresse mitzuteilen. 

 

§ 13a Abwicklung des Beitragswesens 
 

(4) Das Mitglied ist verpflichtet, dem 
Verein laufend Änderungen der 
Kontoangaben (IBAN und BIC), 
den Wechsel des Bankinstituts 
sowie Änderungen der 
persönlichen Anschrift und der E-
Mail-Adresse mitzuteilen. 

 

 
§16 (alt 15) Abs. 5: Anpassung der Einberufung zur Mitgliederversammlung – keine 
wahlweise schriftliche Einladung und Aktualisierung der Heimat- und Bürgerzeitung nach 
Fusion der VG Nassau mit Bad Ems zur VG Bad Ems – Nassau. 
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§16 (alt: 15) Abs. 9: Ergänzungen zur Tagesordnung müssen eine Woche (alt: 2 Tage) vor 
der MV beantragt werden, um den Vorstand genügend Vorbereitungszeit zu geben. 

§ 15 Mitgliederversammlung  
(5) Die Einberufung der 

Mitgliederversammlung erfolgt 
durch den Vorstand unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung 
durch Veröffentlichung im 
Vereinskasten, in der Heimat- und 
Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Nassau oder 
schriftliche Einladung mit einer 
Frist von 14 Tagen. 

 

(9) Jedes Mitglied kann spätestens 
zwei Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich 
beim Gesamtvorstand eine 
Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen. Der 
Versammlungsleiter hat 
Ergänzungen der Tagesordnung, 
die von den Mitgliedern beantragt 
wurden, bekanntzugeben. Die 
Versammlung beschließt die 
Aufnahme von Ergänzungen der 
Tagesordnung. 

 

§ 16 Mitgliederversammlung  
(5) Die Einberufung der 

Mitgliederversammlung erfolgt 
durch den Vorstand unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung 
durch Veröffentlichung im 
Vereinskasten und in der Heimat- 
und Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Bad Ems - 
Nassau mit einer Frist von 14 
Tagen. 

 

(9) Jedes Mitglied kann spätestens 
eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich 
beim Gesamtvorstand eine 
Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen. Der 
Versammlungsleiter hat 
Ergänzungen der Tagesordnung, 
die von den Mitgliedern beantragt 
wurden, bekanntzugeben. Die 
Versammlung beschließt die 
Aufnahme von Ergänzungen der 
Tagesordnung. 

 

 

§21 (alt 20): Ergänzung Abs. 3 um die tatsächlich vorliegenden Ordnungen 
„Datenschutzordnung“ und „Ordnung zum Schutz gegen sexualisierte Gewalt im Sport“. 

§ 20 Vereinsordnungen 
 

(3) Folgende Vereinsordnungen 
können erlassen werden: 
a. Geschäftsordnung; 
b. Ehrenordnung; 
c. Jugendordnung; 
d. Finanzordnung. 

Diese Aufstellung ist nicht 
abschließend, so dass bei Bedarf 
weitere Vereinsordnungen erlassen 
werden können. 

 

§ 21 Vereinsordnungen 
 

(3) Folgende Vereinsordnungen 
können erlassen werden: 
a. Geschäftsordnung; 
b. Ehrenordnung; 
c. Datenschutzordnung; 
d. Ordnung zum Schutz gegen 

sexualisierte Gewalt im Sport; 
e. Jugendordnung; 
f. Finanzordnung. 

Diese Aufstellung ist nicht 
abschließend, so dass bei Bedarf 
weitere Vereinsordnungen erlassen 
werden können. 

 
 

§22: Abs. 3 wird ergänzt, dass der Kassenprüfungsbericht in schriftlicher Form zu erfolgen 
hat. 

§ 21 Kassenprüfung 
 

(3) Die Kassenprüfer prüfen einmal 
jährlich die Vereinskasse mit 
Konten, Buchungsunterlagen und 
Belegen und erstatten der 

§ 22 Kassenprüfung 
 

(3) Die Kassenprüfer prüfen einmal 
jährlich die Vereinskasse mit 
Konten, Buchungsunterlagen und 
Belegen und erstatten der 
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Mitglieder-versammlung darüber 
Bericht in schriftlicher Form. 
 

Mitglieder-versammlung darüber 
Bericht in schriftlicher Form. 

 

 
§ 23: Abs. 1 a wird auch hier an den Namen der VG Bad Ems – Nassau angepasst 

§22 Information der Vereinsmitglieder 
 

(1) Allgemeine 
Mitgliederinformationen erfolgen 
über nachfolgend aufgeführte 
Medien: 

a. Heimat- und 
Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde 
Nassau; 

 

§ 23 Information der Vereinsmitglieder 
 

(1) Allgemeine 
Mitgliederinformationen erfolgen 
über nachfolgend aufgeführte 
Medien: 

a. Heimat- und 
Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Bad 
Ems - Nassau; 

 

 
§ 25 (alt 24): Aktualisierung, wann und wodurch die Anpassung der Satzung beschlossen 
wird. 

§ 24 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung wurde am 04. 
Juni 2013 durch die 
außerordentliche 
Mitgliederversammlung 
beschlossen und tritt mit 
Eintragung in das 
Vereinsregister am 08.07.2013 
in Kraft. 

 

§ 25 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung wurde am 22. 
März 2024 durch die 
ordentliche 
Mitgliederversammlung 
beschlossen und tritt mit der 
Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft.“. 

 

 


